
Gesetzgebung zum neuen Statut zum Schutz der Handlungsfähigkeit von Personen mit 

Behinderung vom 17. März 2013 

 Volljährige Person mit Behinderung  

 

 

 

 

 

Vor dem 01. September 2014 

 

Ab dem 01. September 2014 

 

 

Kein Schutz 

 

 

 

Vermögensverwaltung 

(Schutz des Vermögens) 

 

 

 

 

 

Verlängerte Minderjährigkeit oder geschäftsunfähig bzw. entmündigt 

(Schutz des Vermögens und der Person) 

 

 

 

 

 

 

 

Gerichtlich bestellter Rechtsbeistand 

(begrenzter Schutz des Vermögens) 

 

 

Weiterhin kein Schutz 
Oder  

Mandat 
Oder 

Antrag vor Friedensrichter: Gerichtlicher Schutz des Vermögens und/oder der 
Person 

 
 

Antrag vor Friedensrichter: Gerichtlicher Schutz des Vermögens und/oder der 
Person 
Oder  

Bleibt weiterhin 5 Jahre unter der Vermögensverwaltung (bis zum 31. August 2019) 
 ab 01. September 2019, automatisch Vertretung zum Schutz des Vermögens 

 => Evaluation innerhalb von 2 Jahren 
 

 
Antrag vor Friedensrichter: Gerichtlicher Schutz des Vermögens und/oder der 

Person 
Oder 

Bleibt weiterhin 5 Jahre unter der verlängerten Minderjährigkeit oder 
Geschäftsunfähigkeit bzw. Entmündigung (bis zum 31. August 2019) 

 ab 01. September 2019, automatisch Vertretung zum Schutz des Vermögens 
und der Person  
=> Evaluation innerhalb von 2 Jahren 

 
Antrag vor Friedensrichter: Gerichtlicher Schutz des Vermögens und/oder der 

Person 
Oder 

Bleibt weiterhin 5 Jahre unter den gerichtlich bestellten Rechtsbeistand 
 dieses Statut endet  automatisch am 31. August 2019  

=> Ab dem Moment ist die Person voll handlungsfähig  
 


